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(3) Die Amortisationen verbleiben grundsätzlich dem volks
eigenen Betrieb zur Finanzierung von Rationalisierungsmaß
nahmen und Investitionen entsprechend dem Plan. Soweit in 
begründeten Ausnahmefällen eine 'Erneuerung und Rationa
lisierung der Grundfonds planmäßig nicht vorgesehen ist, ist 
der Leiter des übergeordneten Organs berechtigt, die Abfüh
rung eines Teils des Amortisationsaufkommens im Rahmen 
der Rechtsvorschriften anzuordnen.

§18

Materialwirtschaft

(1) Der volkseigene Betrieb hat eine den volkswirtschaft
lichen Erfordernissen entsprechende Materialwirtschaft zu 
organisieren. Er hat die Sortiments-, qualitäts-, mengen- und 
termingerechte Versorgung der Produktion für die kontinuier
liche Erfüllung des Betriebsplanes zu gewährleisten.

(2) Die betriebliche Materialwirtschaft ist mit dem Ziel 
der bestmöglichen Ausnutzung des Materialfonds und der 
Versorgung der Produktion mit niedrigstem Aufwand zu 
rationalisieren. Der volkseigene Betrieb hat technisch-ökono
misch begründete Normen und Kennziffern der ökonomischen 
Materialverwendung und des Energieverbrauchs, insbesondere 
Materialverbrauchs- und Vorratsnormen, als Grundlage für 
die Planung des Materialverbrauchs und der Materialvorräte 
zur Erhöhung der Materialökonomie zu erarbeiten. Er hat 
die ihm vom übergeordneten Organ übergebenen Normative 
und Kennziffern der Materialökonomie mindestens einzu
halten.

(3) Der volkseigene Betrieb ist verpflichtet, ständig die Dis
ponibilität der Bestände zu erhöhen und eine straffe Kontrolle 
der Planmäßigkeit der Bestandsentwicklung bei rationeller 
Lagerwirtschaft zu gewährleisten. Bestände, die im Betrieb 
nicht benötigt werden, sind einer anderweitigen volkswirt
schaftlichen Verwertung zuzuführen.

(4) Durch den sozialistischen Wettbewerb und die Anwen
dung differenzierter Formen der moralischen und materiel
len Stimulierung ist die Initiative der Werktätigen in dei; 
Materialwirtschaft auf die Erhöhung der Effektivität und die 
Senkung der Kosten zu lenken.

, §19

Arbeit und Löhne

(1) Der volkseigene Betrieb hat den rationellen Einsatz und 
die Entwicklung des Arbeitsvermögens der Werktätigen zu 
sichern. Er ist für die planmäßige Gewinnung der erforder
lichen Arbeitskräfte einschließlich des Facharbeiternachwuch
ses entsprechend dem Arbeitskräfteplan und den Bilanzent
scheidungen der örtlichen Staatsorgane für die Berufsausbil
dung der Lehrlinge, die Aus- und Weiterbildung der Werk
tätigen und den planmäßigen Einsatz von Hoch- und Fach
schulabsolventen verantwortlich. Er trifft gemeinsam mit den 
örtlichen Staatsorganen Maßnahmen zur Sicherung einer 
systematischen Berufsberatung und der berufsvorbereiten
den polytechnischen Ausbildung der Schüler. Er fördert die 
Bildung von Stammbelegschaften.

(2) Der Direktor des volkseigenen Betriebes hat die wissen
schaftliche Arbeitsorganisation mit dem Ziel durchzusetzen, 
die Arbeitsproduktivität ständig zu steigern, Arbeitsplätze 
durch Intensivierung der Produktion einzusparen, die Konti
nuität des Produktionsprozesses zu erhöhen und die Arbeits
bedingungen zu verbessern. Mit den Methoden des Arbeits
studiums sind die Bedingungen der Arbeitsprozesse zu ana
lysieren und im Ergebnis so zu gestalten, daß sie hohe Lei
stungen ermöglichen sowie die allseitige Entwicklung der 
Werktätigen fördern. Mit der Ausarbeitung und Anwendung

von technisch begründeten Arbeitsnormen und anderen Lei
stungskennzahlen ist der Grundsatz „Neue Technik — neue 
Normen“ zu verwirklichen.

(3) Der Direktor des volkseigenen Betriebes ist für eine 
leistungsgerechte Entlohnung der Werktätigen entsprechend 
den Grundsätzen der staatlichen Lohnpolitik auf der Grund
lage der Rechtsvorschriften und der Rahmenkollektivverträge 
verantwortlich. Die Beziehungen zwischen Tarif, Leistung 
und Lohn sind so zu gestalten, daß jeder Werktätige daran 
interessiert wird, hohe Leistungen zu erreichen, nach der er
forderlichen Qualifikation zu streben und höhere Verantwor
tung zu übernehmen. Im Zusammenhang mit der sozialisti
schen Rationalisierung und der Verbesserung der Arbeits
organisation ist zu gewährleisten, daß der materielle Anreiz 
auf die Erfüllung der Planaufgaben in der gesetzlichen Ar
beitszeit gerichtet wird.

(4) Der Direktor des volkseigenen Betriebes ist für die An
wendung der Lohnformen in Abhängigkeit von der Art der 
Arbeit, der Technologie, der Produktions- und Arbeitsorgani
sation verantwortlich. Damit sind die Werktätigen und Ar
beitskollektive an der Steigerung der Arbeitsproduktivität, der 
Senkung der Selbstkosten, der rationellen Auslastung der 
Grundfonds, der Arbeit an neuen Maschinen und Anlagen 
und an einer hohen Qualität der Arbeitsergebnisse materiell 
zu interessieren.

(5) Die gesetzliche Arbeitszeit ist für die Lösung der be
trieblichen Aufgaben voll auszunutzen. Versammlungen und 
andere gesellschaftliche Veranstaltungen haben grundsätzlich 
außerhalb der Arbeitszeit stattzufinden.

§20

Arbeits- und Lebensbedingungen

(1) Der volkseigene Betrieb ist verpflichtet, hygienische und 
sichere Arbeitsbedingungen entsprechend den Rechtsvorschrif
ten und den Auflagen der Kontrollorgane des Gesundheits-, 
Arbeits- und Brandschutzes sowie der technischen Sicherheit 
zu gewährleisten, die Arbeitskultur zu verbessern und den 
Anteil der körperlich schweren und gesundheitsgefährdenden 
Arbeit planmäßig zu vermindern. Zur Gestaltung hygienischer 
und sicherer Arbeitsbedingungen hat der Betrieb die Arbeits
mittel, Arbeitsverfahren und betrieblichen Erzeugnisse schütz - 
gütegerecht zu gestalten, die Ordnung, Sauberkeit und Diszi
plin zu erhöhen und auf das Verhalten der Werktätigen zum 
Schutze ihrer Gesundheit Einfluß zu nehmen. Der Direktor 
des volkseigenen Betriebes hat die Entwicklung auf den Ge
bieten des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie 
der technischen Sicherheit und die Erfahrungen der Arbeits
kollektive regelmäßig auszuwerten und Entscheidungen zur 
Gewährleistung der Arbeitssicherheit zu treffen.

(2) Der volkseigene Betrieb ist für die Gestaltung der Ar
beiterversorgung im Betrieb, besonders der Schichtarbeiter, 
verantwortlich. Er ist verpflichtet, in Übereinstimmung mit 
den örtlichen Staatsorganen durch geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung des Betriebsgesundheitswesens, der Wohnver
hältnisse der Werktätigen, der Betreuung der Arbeitsvete
ranen, der Unterbringung und Betreuung der Kinder, des Ar
beiterberufsverkehrs, des Umweltschutzes und des Ferien- und 
Erholungswesens beizutragen und das gesellschaftliche Leben 
in den Städten und Gemeinden zu fördern. Er schafft alters
adäquate und geschützte Arbeitsplätze. Er unterstützt die kul
turelle und sportliche Betätigung der Werktätigen des Betrie
bes, insbesondere der Jugend. Die kulturellen, medizinischen 
und sozialen Einrichtungen sowie die Sportstätten des Betrie
bes sind so zu nutzen, daß die Bedürfnisse der Arbeiter und 
anderer Werktätigen im Betrieb und der Bürger im Wohn
gebiet besser befriedigt werden. Über die gemeinsame Ein
richtung, Finanzierung und Nutzung solcher Einrichtungen 
sind mit den örtlichen Staatsorganen Verträge abzuschließen.


